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Patientenrechtegesetz:  
Alle geplanten Regelungen im Detail 
 
"Die Patientenrechte werden greifbar", verkündete Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger heute anlässlich der Vorstellung des Entwurfs für das neue Patientenrechtegesetz.
"Sechs von zehn Patienten kennen laut einer Studie ihre Rechte gar nicht oder unvollständig. Das
neue Gesetz gleicht das Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient aus. Auch für die Behand-
lungsseite bringt das Gesetz Klarheit und Verlässlichkeit.  
 
Bald könnten die wichtigsten Rechte und Pflichten im Gesetz selbst nachgelesen werden. Patienten
müssten über die Behandlung umfassend informiert werden. „Alle wesentlichen Fakten von Diagnose
bis Therapie müssen verständlich erklärt werden. Bei Streitigkeiten ist die Patientenakte das wichtigste 
Dokument. Wir regeln, was alles in die Patientenakte gehört und stellen sicher, dass Patienten dort 
Einsicht nehmen können.“  
 
Die sinnvollen Beweiserleichterungen, die für Patienten von der Rechtsprechung entwickelt worden
seien, sichere der Entwurf nun gesetzlich ab und mache sie für jeden nachvollziehbar. „Zum Beispiel
muss bei groben Behandlungsfehlern der Arzt beweisen, dass die Behandlung auch ohne den Fehler
schief gelaufen wäre."  
 
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr erklärte dazu: "Die Rechte von Patientinnen und Patienten in
Deutschland werden erstmalig in einem einheitlichen Gesetz gebündelt und gestärkt. Nach den 
Eckpunkten vom März 2011 wird nun mit dem Gesetzentwurf in der seit vielen Jahren laufenden Dis-
kussion eine konkrete Lösung vorgelegt. Sie sorgt nicht nur im Arzt-Patienten-Verhältnis für einen an-
gemessenen Ausgleich. Die Rechte der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung wer-
den verbessert."  
 
Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Wolfgang Zöller begrüßte den Gesetzentwurf: "Der
vorgelegte Referentenentwurf stärkt die Patienten. Das gegenseitige Vertrauen der Patienten, Kran-
kenkassen und Ärzte erhält damit ein neues und zeitgemäßes Fundament. Die Rechte der Patienten
werden maßgeblich weiterentwickelt, erstmals zusammenhängend geregelt und für jedermann un-
kompliziert nachlesbar. Der Referentenentwurf ist unter Einbindung aller beteiligten Gruppen ent-
standen. Er stellt keine Gruppen gegenüber und lässt niemanden außen vor."  
 
Zum Hintergrund: Das Bundesministerium der Justiz und das Bundesministerium für Gesundheit haben
gemeinsam ein Patientenrechtegesetz vorbereitet. Der Entwurf umfasst folgende Regelungsberei-
che:  

- Der Behandlungsvertrag wird ausdrücklich im Gesetz geregelt. Die Regelung im Bürgerlichen
Gesetzbuch erfasst die Vertragsbeziehung zwischen Patienten und Ärzten, aber auch ande-
ren Heilberufen wie Heilpraktikern, Hebammen, Psycho- oder Physiotherapeuten. Es wird ge-
regelt, dass Patienten verständlich und umfassend informiert werden müssen, etwa über er-
forderliche Untersuchungen, Diagnosen und beabsichtigte Therapien. Die Patienten sind ge-
sondert auf Kosten für solche Leistungen hinzuweisen, die nicht von den Leistungsträgern
übernommen werden.  

 
- Die Aufklärungspflichten werden ausdrücklich gesetzlich geregelt. Vor jedem Eingriff müssen

alle Patienten umfassend über die konkrete Behandlung und die sich daraus ergebenden Ri-
siken aufgeklärt werden. Dazu muss rechtzeitig vorher ein persönliches Gespräch geführt
werden, damit sich der Patient seine Entscheidung gut überlegen kann. Eine bloß schriftliche
Aufklärung reicht nicht.  
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- Auch die Dokumentationspflichten bei der Behandlung sollen im Gesetz festgelegt werden.
Patienten bekommen nunmehr ein gesetzliches Recht auf Akteneinsicht. Fehlt die Dokumen-
tation oder ist sie unvollständig, wird im Prozess zu Lasten des Behandelnden vermutet, dass
die nicht dokumentierte Maßnahme auch nicht erfolgt ist.  

 
- Für Haftungsfälle soll es mehr Transparenz geben. „Die von der Rechtsprechung entwickelten

Beweiserleichterungen sollen ausdrücklich gesetzlich geregelt werden. Dann kann jeder im
Gesetz nachlesen, wer im Prozess was beweisen muss“, heißt es in einer Stellungnahme der
Ministerien dazu. Bei sogenannten "einfachen" Behandlungsfehlern verbleib es dabei, dass
der Patient den Behandlungsfehler sowie die Ursächlichkeit dieses Fehlers für die eingetretene
Gesundheitsschädigung nachweisen muss. Für bestimmte Fallgruppen wie den "groben" Be-
handlungsfehlern seien Beweiserleichterungen zugunsten des Patienten vorgesehen. „Hierbei
handelt es sich um gravierende Fälle, die aus objektiver medizinischer Sicht schlechterdings
nicht mehr verständlich erscheinen. Dann muss sich der Behandelnde seinerseits entlasten
und beweisen, dass der nachgewiesene Behandlungsfehler nicht generell geeignet war, eine 
Gesundheitsschädigung der eingetretenen Art herbeizuführen.“ 

 
- Weitere Beweiserleichterungen für Patienten betreffen etwa das sogenannte voll beherrsch-

bare Risiko. „So wird die Vermutung für einen Behandlungsfehler angenommen, wenn sich
ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht, das der Behandelnde voll beherrscht - führt 
z.B. ein defektes Narkosegerät während einer Operation des Patienten zu einer Sauerstoff-
unterversorgung und dadurch bedingt zu Hirnschädigungen, so wird die Verantwortlichkeit
des Behandelnden für diesen Fehler vermutet.“ 

 
- - Bei Behandlungsfehlern sind die Kranken- und Pflegekassen künftig verpflichtet, ihre Versi-

cherten bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen zu unterstützen. „Dies kann
etwa durch Unterstützungsleistungen, mit denen die Beweisführung der Versicherten erleich-
tert wird, zum Beispiel medizinischen Gutachten, geschehen. 

 
Den kompletten Gesetzentwurf finden Sie hier:  

Referentenentwurf_Patientenrechte_BMJ_BMG_Endfassung_120116.pdf 
 
Quelle: eilmeldung@facharzt.de – 16.1.2012 

http://www.facharzt.de/pub/download/download.php?compid=158477&catid=187

